
Betreuerische und hauswirtschaftliche Leistungen mit Gemeindebeiträgen

Mindesteinsatzdauer 2 Stunden (keine KLV-Leistung)

 
Diese Leistungen werden durch die Klienten bezahlt. Sie sind keine Pflichtleistung der Krankenversicherer, können aber 
allenfalls aus der Zusatzversicherung zurückgefordert werden (sofern eine ärztliche Verordnung vorliegt).

Die Basis für das Berechnen des Tarifs bilden das steuerbare Haushaltseinkommen plus 10 % des steuerbaren Vermögens.

Unabhängig von der tatsächlichen Einsatzdauer werden bei Unterschreitung der Mindesteinsatzdauer von zwei Stun-
den dennoch zwei Stunden in Rechnung gestellt. Die Abrechnung erfolgt in 15 Minuten Schritten.

Bezüger/innen von Ergänzungsleistungen können mindestens einen Teil der Kosten bei der Ausgleichskasse Zug  
zurückfordern.

In besonders begründeten Fällen können wir dank einem Hilfsfonds reduzierte Tarife vereinbaren. Erkundigen Sie sich 
darüber bei der Einsatzleitung.

 Tarife «Familienhilfe Kanton Zug»
 gültig ab 1. Januar 2024

Basis      Mo-Fr 7:00 bis 18:00 Mo-Fr ab 18:00 bis 7:00
       Sa/So/Feiertage 
steuerbares Haushaltseinkommen plus 10% 
vom steuerbaren Vermögen      pro Stunde   pro Stunde

CHF 0.00      CHF 12.00    CHF 15.00

CHF 1.00 bis CHF 10‘000.00  CHF 13.00   CHF 16.25

CHF 10‘001.00 bis CHF 20‘000.00  CHF 15.00   CHF 18.75

CHF 20‘001.00 bis CHF 30‘000.00  CHF 18.00   CHF 22.50

CHF 30‘001.00 bis CHF 40‘000.00  CHF 20.00   CHF 25.00

CHF 40‘001.00 bis CHF 50‘000.00  CHF 23.00   CHF 28.75

CHF 50‘001.00 bis CHF 60‘000.00  CHF 26.00   CHF 32.50

CHF 60‘001.00 bis CHF 70‘000.00  CHF 29.00   CHF 36.25

CHF 70‘001.00 bis CHF 80‘000.00  CHF 32.00   CHF 40.00

CHF 80‘001.00 bis CHF 90‘000.00  CHF 35.00   CHF 43.75

CHF 90‘001.00 bis CHF 100‘000.00  CHF 38.00   CHF 47.50

CHF 100‘001.00 bis CHF 110‘000.00  CHF 41.00   CHF 51.25

 ab CHF 110‘001.00  CHF 46.00   CHF 57.50



KONTAKT

Familienhilfe Kanton Zug 
Geschäftsstelle 
Aegeristrasse 52, 6300 Zug 
041 710 08 42 
info@familienhilfe-zug.ch
www.familienhilfe-zug.ch

Weitere Dienstleistungen

Leistungsart  pro Stunde oder Pauschale

• Abklärung/Beratung (Hauswirtschaft und Betreuung) 
 · Erste telefonisch Bedarfsabklärung  kostenlos
	 ·	 Bedarfsabklärung	vor	Ort	(ohne	Pflege)		 CHF	70.–/Std.;	zuzüglich	+	CHF	5.–	Wegpauschale*

• Koordinationsgespräche 
	 ·	 Gespräche	mit	anderen	Organisationen,	Arztpraxen,	Spitäler	sowie		 CHF	70.–/Std.;	+	CHF	1.–	Km-Entschädigung* ab der
   Angehörigen zur Klärung von Einzelheiten oder bei Unklarheiten  Geschäftsstelle Zug*

• Fahrspesen 
	 ·	 Für	Begleitung	oder	Botengänge	mit	Auto	 CHF	1.–/Km*

• Parkgebühren 
	 ·	 Falls	für	den	Einsatz	kein	kostenloser	Parkplatz	vorhanden	ist.	 nach	effektivem	Aufwand*

• Benutzung Waschmaschine/Tumbler 
	 ·	 Bei	externer	Wäsche	 CHF	10.–	pro	Maschine*

• Stornierungsgebühr 
	 ·	 Diese	fällt	an,	wenn	der	Auftrag	nach	erfolgter	Bestätigung	 CHF	100.–*

	 	 und	Auftragsklarheit	abgesagt	wird	

• Stornierungsgebühr für kurzfristige Absage 
	 ·	 Für	kurzfristige	Absagen	(weniger	als	24	Stunden	im	Voraus)	und	bei	 CHF	50.–*

  Fehlbesuchen (Abwesenheit des Klienten bei vereinbartem Termin). 
  Ausnahme:	Im	Notfall	(Arzt/Spital)	wird	eine	Stornierung	nicht	verrechnet.	

Weitere Informationen zu «Tarife und Rechnungsstellung» 
finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und zum Leistungsumfang in unserem Flyer.

Zug,	im	November	2023/sci

Gültigkeit	ab	1.	Januar	2024	bis	auf	Widerruf*zuzüglich	aktueller	MWST-Satz

Leistungsart  pro Stunde

• Massnahmen der Bedarfsabklärung, Beratung und Koordination (KLV A) CHF 76.90
	 (inkl.	Quantifizierung	des	Hilfe-	und	Pflegebedarfs	gemäss	ärztlichem	Auftrag)		

• Massnahmen der Grundpflege (KLV C) CHF 52.60

• Patientenbeteiligung pro Tag	 	20	%	(max.	CHF	15.35	pro	Tag)
  Ausnahme: Personen unter 18 Jahren

Pflege-Leistungen gemäss Krankenpflege-Leistungsversorgung
(KLV Art. 7, Absatz 2)

 
Pflegeleistungen gemäss Krankenpflege-Leistungsversorgung sind Pflichtleistungen und werden durch die Kranken-
versicherungen abgegolten. Zusätzlich bezahlen die Patienten eine Patientenbeteiligung. Die Restkosten tragen die  
Gemeinden.


